
Was benötige 
ich für die 
Kfz.-Zulassung ? 

Gültiger 
Per-
sonalaus-
weis des 
künftigen 
Halters 
oder Rei-
sepaß mit 
Meldebe-
stätigung 

Bei 
Firmen: 
Handels- 
register- 
auszug 

Vollständig 
ausgefüllte 
Versiche- 
rungs-
bestätigung 

Fahrzeug- 
brief 

Fahrzeug- 
schein 

Bescheini- 
gung über 
die Stille- 
gung 

Bei Antrag- 
stellung 
durch Be- 
auftragte: 
Vollmacht 
und 
Personal-
ausweis des 
Halters 
sowie Perso- 
nalausweis 
des Beauf- 
tragten 

Einzugser- 
mächti-
gung für 
die 
Kraftfahr-
zeug-
steuer 
vom Konto 
des 
Halters.  
Alternativ 
von einer 
dritten 
Person 

Kenn- 
zeichen- 
schilder 

TÜV-Gut-
achten 

Nachweis 
einer gülti-
gen TÜV-
Haupt-
unter-
suchung 

Verwertungs
-nachweis  

Eidesstatt- 
liche Erklä- 
rung (bei 
Verlust des 
Fahrzeug- 
briefes) 

Vollgut-
achten des 
TÜV 
(§ 21 StVZO) 

AU-Be-
scheinigung 

Zulassung eines Neufahrzeuges 

    

  

  

       

Zulassung eines gebrauchten 
Fahrzeuges, das im Landkreis 
Osnabrück zugelassen ist.      

 

  

  

 

   

 

Zulassung eines stillgelegten 
Fahrzeuges, das im LK Osnabr. 
zugelassen war.     

 

   

 
falls 
vor-

handen 

 

 

   

 

Zulassung eines Fahrzeuges, das 
außerhalb des LK Osnabr. zuge-
lassen ist.      

 

   

 

 

   

 

Zulassung eines stillgelegten 
Fahrzeuges, das zuletzt außerhalb 
des LK Osnabr.  zugelassen war.     

 

   

  

 

   

 

Zulassung eines bereits „gelösch-
ten“ Fahrzeuges 

    

 

   

     

  

Vorübergehende Stillegung eines 
Fahrzeuges 

   

  

  

  

      

Endgültige Stillegung eines Fahr-
zeuges 

   

  
bzw. 

 

   wenn 
noch 
nicht 
vorläufig 
stillgelegt 

  

 

   

Ausstellung eines Ersatz-
Fahrzeugscheines 

  

 

 

   
Verlusterklä-

rung des 
Halters 

   

 

    

Ausstellung eines Ersatz-
Fahrzeugbriefes bei Verlust 

  

  

 

       

 

  

Erneuerung der Stempelplakette 
auf dem/den Kennzeichenschild /ern 

    

 

 

   

     

 

Berichtigung der Fahrzeugpapiere 
bei Namens- oder Adressänderung 
innerhalb des Landkr. Osnabrück   

 

  

 

 

        



Berichtigung des Fahrzeugschei-
nes/-briefes bei technischen Ände-
rungen am Fahrzeug 

   

  

    

 

     

Zuteilung eines Kurzzeitkennzei-
chens 

  

 
speziell für 

Kurzzeitkennz.  

   

 

        

 


	AU-Be˜scheinigung

